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Im Grunde sind es immer 
die Verbindungen mit 

Menschen, die dem Leben 
seinen Wert geben.

Mit diesen Worten von Wilhelm von
Humboldt möchten wir uns für die har-
monische Zusammenarbeit in diesem
Jahr bei Ihnen bedanken. Das Vertrauen,
das Sie uns entgegengebracht haben, ist
für uns ein Ansporn.

AKTUELLE  INFORMATIONAUSGABE 4/2006

Wir freuen uns darauf, Sie bei der Ver-
wirklichung weiterer Vorhaben mit unse-
rem Wissen und ganzem Einsatz zu
unterstützen. Ihre Zufriedenheit ist das
Ziel unserer Arbeit.

Schöne, erholsame Weihnachtstage
wünschen wir Ihnen und für 2007 viel
Erfolg, aber vor allem Gesundheit.

Mit herzlichen Grüßen

Manfred und Florian Karle
SÜDVERS-GRUPPE
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Die Beantwortung dieser Frage ist
scheinbar einfach und wird alljährlich
millionenfach diskutiert und unter-
schiedlich entschieden. Wie sollen Sie
sich entscheiden?

Betrachten wir es mal andersherum:
Was ist, wenn keine Winterreifen mon-
tiert sind?

Gesetzeslage:
Hier hilft die seit dem 01. Mai 2006
ergänzte Straßenverkehrsordnung (StVO)
im §2 Abs. 3a: „…bei Kraftfahrzeugen ist
die Ausrüstung an die Wetterverhältnis-

se anzupassen. Hierzu gehören insbeson-
dere eine geeignete Bereifung und Frost-
schutzmittel in der Scheibenwischanla-
ge…“.  Bundesverkehrsminister Tiefensee
erläuterte zwar unmittelbar nach Verab-
schiedung des Gesetzes in einer Presser-
klärung, dass es auch künftig keine Win-
terreifenpflicht gibt. Wer jedoch auf die
Winterreifen verzichtet, soll bei schlech-
ten Witterungsbedingungen dann das
Auto stehen lassen und auf Bus und
Bahn umsteigen.
Also ganz klar: Sommerreifen sind nicht
geeignet, 1:0 für den Winterreifen.

Bußgeldkatalog:
Auch der Bußgeldkatalog wurde um
diese Thematik ergänzt und weist eine
Strafe in Höhe von 20 € für „Im Winter
mit Sommerreifen gefahren“ aus. Wer
dann zusätzlich noch eine Behinderung
darstellt, bekommt 40 € Strafe und einen
Punkt in Flensburg. 
Eindeutig: 2:0 für den Winterreifen.

Kaskoversicherung:
Wenn die Bereifung unter den Witte-
rungsbedingungen ursächlich für einen
Unfall gewesen ist, kann der Kaskover-
sicherer wegen grober Fahrlässigkeit die
Leistung verweigern.
Auch hier: ein klares 3:0 für den Winter-
reifen!

Unsere Empfehlung daher: 
Damit Sie immer den richtigen Grip haben
und Ihr gewünschtes Fahrziel sicher errei-
chen, sollten Sie frühzeitig auf die Winter-
bereifung umsteigen. Ihre Sommerreifen
sollten Sie nur für deren konzipierten Zeit
verwenden: im Sommer! n

VERSICHERUNGSMAKLER

WINTER = WINTERREIFEN?
Eine kleine Entscheidungshilfe

Anzahl der Überspannungsschäden
steigt!
Etwa 1,5 Millionen Blitze schlagen im
Jahr in Deutschland ein. Seit 1992 hat
sich die Zahl der registrierten Blitze
nahezu verdoppelt. Als Folge stieg der
Aufwand für Überspannungsschäden
durch Blitze in der Elektronikversiche-
rung deutlich an.

Überspannungsschäden entstehen
durch indirekte Blitzeinwirkung. Oft
schlägt der Blitz in erheblicher Entfer-

nung zum Gebäude ein und beschädigt
dennoch technische Geräte.

Was sind die Ursachen für den Anstieg
der Schadenaufwendungen?
Eine Ursache liegt in der zunehmenden
Technisierung durch immer hochwerti-
ger vernetzte PC- und Telekommunika-
tionsanlagen.

Da die Geräte heute meist empfind-
licher sind als früher, steigt die Wahr-
scheinlichkeit, von einem Überspan-

nungsschaden betroffen zu werden, ste-
tig an.

Deshalb sollten Sie sich nicht nur
durch den Abschluss einer Elektronik-
Versicherung, sondern auch durch die
Installation entsprechender Sicherungs-
technik, wie z.B. Blitzableiter oder
Schutzmaßnahmen im Gebäude (unter-
brechungsfreie Stromversorgung) zusätz-
lich schützen.

Eine weitere Ursache für die hohen
Aufwendungen liegt in den unterschied-

VERSICHERUNGSMAKLER

ÜBERSPANNUNGSSCHÄDEN
"Spannendes" aus der Welt der Elektronik

                     



lichen Einschätzungen von Versicherern
und Fachhändlern über die Wirtschaft-
lichkeit einer Gerätereparatur. Händler
wollen häufig auf eine oft günstigere
Reparatur des beschädigten Gerätes ver-
zichten und dem Kunden lieber ein Neu-
gerät verkaufen.

Was tun in einem Schadenfall?
Jeden Schaden bitte umgehend SÜD-
VERS melden. Sollte eine Reparatur des
Gerätes nicht mehr möglich sein,
braucht der Versicherer die Bescheini-
gung einer Fachfirma. Die defekten und
ausgetauschten Teile bzw. das total

beschädigte Gerät müssen für eine even-
tuelle Begutachtung aufbewahrt werden!

Denken Sie daran: Mit Hilfe von Geo-
informationssystemen können die Ver-
sicherer feststellen, wo, wann und mit
welcher Stärke ein Blitz in Deutschland
eingeschlagen hat. Damit ist der Nach-
weis eines versicherten Schadenereignis-
ses unkompliziert zu belegen. 

Empfehlung:
Neben der Absicherung über die Elek-
tronik-Versicherung und Installation
von "Überspannungsabwehr" sind Prä-
ventionen durch Prüfungen und War-
tungen der elektronischen Anlagen (und
Austausch von überalteten Bauteilen)
ein probates Mittel, sich gegen den
Unwill der Natur zu schützen. n

Die Bezeichnung ATEX steht für die
französische Abkürzung „Atmoshère
explosible“ und wird als Synonym ver-
wendet für die beiden Richtlinien der
Europäischen Gemeinschaft auf dem
Gebiet des Explosionsschutzes, nämlich
die ATEX Produktrichtlinie (94/9/EG)
und die ATEX Betriebsrichtlinie
(1999/92/EG)

Im Zuge der europäischen Harmoni-
sierung gelten auf dem Gebiet des Explo-
sionsschutzes neue Richtlinien. Ziel die-
ser neuen Richtlinien ist es, europaweit
ein einheitliches Sicherheitsniveau zu
schaffen. 

ATEX Produktrichtlinie 94/9/EG

Zweck der Richtlinie ist der Schutz
von Personen, die in explosionsgefähr-
deten Bereichen arbeiten. Die Richt-
linie enthält in Anhang II die grund-
legenden Gesundheits- und Sicher-
heitsanforderungen, die vom Hersteller
zu beachten sind.

ATEX Betriebsrichtlinie
1999/92/EG
Die Richtlinie enthält grundlegende
Sicherheitsanforderungen die der Betrei-
ber / Arbeitgeber umzusetzen hat. Hier-
zu gehören:
• Vermeidung oder Einschränkung der

Bildung explosionsfähiger Atmosphäre
• Vermeidung wirksamer Zündquellen
• Beschränkung der Auswirkung einer

eventuellen Explosion auf ein be-
denkliches Maß

Der Arbeitgeber hat im Rahmen seiner
Gefährdungsbeurteilung ein Explosions-
schutzdokument zu erstellen und Berei-

che mit gefährlicher explosionsfähiger
Atmosphäre in Zonen einzuteilen. Für
die Darstellung der Ausdehnung aller
einzelnen Zonen, ist ein Ex-Zonenplan
zu erstellen.

Zum 30.06.2006 müssen die Richtlini-
en in den Firmen umgesetzt sein. Dies
kann durch Sie selbst oder durch externe
Berater (wie z. B. TÜV, Sachverständiger,
Errichter der Anlage oder durch unseren
Kooperationspartner HSI-Ingenieurge-
sellschaft mbH) erfolgen. Zur betriebs-
internen Umsetzung der Verordnung
müssen „befähigte Personen“ benannt
werden, die über Fachkenntnisses und
Erfahrungen zur Prüfung und Dokumen-
tation der Arbeitsmittel verfügen.

Bei Nichtbeachtung ist der Verlust des
Versicherungsschutzes möglich und es
kann auch bei Arbeitsunfällen zu Pro-
blemen mit der Berufsgenossenschaft
führen. n
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Der Bundesrat hat neben der Anhe-
bung der Mehrwertsteuer / Umsatz-
steuer auch der Anhebung der Ver-
sicherungssteuer zum 01.01.2007
zugestimmt (siehe Kasten). 

Unverändert sind auch alle bis-
her bestehenden Befreiungen von
der Versicherungspflicht gemäß §
4 VersStG sowie die Höhe der Feu-
erschutzsteuer (8 %), die der Versi-
cherer für Feuerversicherungen
direkt abführt.

In § 10 b Versicherungssteuerge-

setz (VersStG) hat der Gesetzgeber
bestimmt, dass Änderungen der Fäl-
ligkeit von Beitragszahlungen, die in
Zeiten bevorstehender Versiche-
rungssteuererhöhungen vorgenom-
men werden und zur Anwendung
eines niedrigeren Steuersatzes füh-
ren würden, steuerlich nicht berück-
sichtigt werden. Mit dieser Vor-
schrift soll eine Verkürzung der
Versicherungssteuer anlässlich an-
stehender Versicherungssteuererhö-
hungen verhindert werden.

Für die Anwendung des Steuersatzes
ist nicht der Zeitraum des Versiche-
rungsrisikos sondern die Fälligkeit
des Beitrages zu berücksichtigen.
Wird z. B. in der Betriebshaft-
pflichtversicherung die Vorausprä-
mie nach der Höhe des Umsatzes
oder Anzahl der Mitarbeiter be-
stimmt und nach Ablauf des Versi-
cherungszeitraums die Prämie für
die tatsächliche Höhe des Umsatzes
nach berechnet, ist der neue (aktu-
elle) Steuersatz anzuwenden.

Für Beitragsrückerstattungen auf-
grund veränderter Umsatzzahlen ist
der ursprünglich erhobene Steuer-
satz ausschlaggebend. 

Für Folgeprämien, die ab dem
01.01.2007 fällig werden, gelten die
neuen Versicherungssteuersätze,
selbst wenn die Anforderung und/
oder die Zahlung der Folgeprämie
vor dem 01.01.2007 erfolgt ist. n
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Erinnern Sie sich noch an den vergange-
nen Winter? Seit Jahrzehnten hat es sol-
che Schneemengen nicht mehr gegeben.
Folgen des Schneedrucks waren einge-
stürzte und nachhaltig beschädigte
Dächer. Haben die Häuser dem Druck
der tonnenschweren Schneelast standge-
halten, blieben bei vielen Wänden und
Stützbalken Risse zurück. 

Schäden durch Schneedruck sind im
Rahmen der Sachversicherung grund-
sätzlich versicherbar. Hierbei ist auf die
Formulierung des Begriffs Schneedruck
zu achten: 

Schneedruck ist in den meisten Versiche-
rungsbedingungen definiert als „die Wir-
kung des Gewichts von Schnee- und Eis-
massen auf versicherte Sachen“. Schäden
durch das Gewicht aufgetürmter Schnee-
oder Eismassen sowie hieraus resultieren-
de Folgeschäden sind versichert. Hierun-
ter fallen beispielsweise auch Schäden an
versicherten Sachen, die dadurch entste-
hen, dass angesammelte Schnee- oder Eis-
massen von Dächern herabstürzen.

Einige Versicherer beschränken den
Versicherungsschutz allerdings auf
Schäden durch die Belastung ruhender

Schneemassen – das bedeutet: Schäden
durch Dachlawinen an versicherten
Sachen sind nicht versichert!

Beachten Sie bitte auch: Haben Sie die
Gefahr Schneedruck versichert, können
Sie sich nicht einfach ruhig zurückleh-
nen und die wachsenden Schneemassen
beobachten! Sie haben laut Versiche-
rungsvertrag die Pflicht, das Gebäude-
dach regelmäßig vom Schnee zu räumen
(Obliegenheitspflicht). Eine nicht durch-
geführte Dachräumung hat bei Kausali-
tät unter Umständen eine Nichtzahlung
des Schadens zur Folge.

VERSICHERUNGSMAKLER

SCHÄDEN DURCH SCHNEEDRUCK
Handeln Sie rechtzeitig!

VERSICHERUNGSMAKLER

ERHÖHUNG DER VERSICHERUNGSSTEUER
für bestimmte Versicherungen zum 01.01.2007

Versicherungssteuer Neu ab 01.01.2007 Bisher

Regelsteuersatz 19 % 16 %
Feuerversicherung/Feuer-Betriebsunterbrechung 14 % 11 %
Gebäudeversicherung, wenn ein Anteil der Prämie 
als Feueranteil auch der Feuerschutzsteuer unterliegt 17,75 % 14,75 %
Hausratversicherungen, wenn ein Anteil der Prämie 
als Feueranteil auch der Feuerschutzsteuer unterliegt 18 % 15 %
Hagelversicherungen, Glasabdeckungen über 
Bodenerzeugnisse gegen Hagelschaden 
(Landwirtschaft oder Gärtnerei)  0,2 % 0,2 %
Seeschiffskaskoversicherung 3 % 2 %
Unfallversicherung mit Prämienrückgewähr 3,8 % 3,2 %

33
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Weshalb sollten Sie jetzt bereits Ihren
Versicherungsschutz prüfen? Der
Abschluss einer Versicherung gegen die
Gefahr Schneedruck ist möglich, solan-
ge das zu versichernde Ereignis noch
unvorhersehbar ist. Das bedeutet, liegt
der Schnee bereits auf den Dächern ist
der Schneedruckschaden nicht mehr
unvorhersehbar und eine Versicherung
für dieses Ereignis nicht mehr möglich.
Sprechen Sie uns auf Ihren aktuellen
Versicherungsschutz an! n

Isabel Schach
Tel. +49 (0)761 4582-217
isabel.schach@suedvers.de

Die Ware ist geliefert, die Leistung
erbracht. Die Rechnung ist gestellt, das
Zahlungsziel läuft ab. Erinnerungen blei-
ben erfolglos, auch Mahnungen nützen
nichts. Das Geld kommt nicht vom Kun-
den. Was tun, wenn der Kunde nicht
zahlt? 

Am besten seriöse Profis einschalten,
die sich um den Forderungseinzug - das
Inkasso - kümmern. Denn das bringt
wieder Liquidität in die Unternehmens-
kasse. Effizientes Debitorenmanagement
fängt schon vor dem Abschluss einer
kompletten Risikoabsicherung mit pro-
fessionellem Inkasso an. Der Forderungs-
einzug ergänzt in idealer Weise Finanz-
dienstleistungen wie Kreditversicherung
und Factoring. Zum Teil kann Inkasso
als fester Baustein damit verknüpft sein. 

Einer der renommiertesten Anbieter,
der das gesamte Spektrum des Inkassos
für Unternehmen im Inland und im
schwierigen Auslandsgeschäft abdeckt,
ist Coface Debitorenmanagement
GmbH mit Sitz in Mainz. Sie ist Mit-
glied im Bundesverband der Deutschen
Inkassounternehmen (BDIU) und gehört
zur Coface Deutschland, Mainz, einem
der drei großen Kreditversicherer und
Dienstleister rund um das Risiko- und
Debitorenmanagement. 

Durch die Kooperation mit der Coface
Deutschland konnte eine schlanke,
schnelle und einfache Inkassolösung

erarbeitet werden. Ab sofort können Sie
die Vorteile dieses Angebots nutzen:
• Bei Vertragsabschluss keine Mindest-

pauschale!
• Geringe Erfolgsprovision beziehungs-

weise Pauschalen für Forderungsein-
zug im In- und Ausland! 

• Geringe Erfolgsprovision für das 
Ausland! 

• Geringe Nichterfolgspauschale bei
vorgerichtlichem Forderungseinzug
im Inland!

• Geringe Erfolgsprovision bei Überwa-
chungsverfahren im Inland!

Frank-Michael Geißler
Tel. +49 (0)761 4582-318
frank-michael.geissler@suedvers.de

VERSICHERUNGSMAKLER

INKASSOLÖSUNG
für Unternehmen im In- und Ausland

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Erfolgswahrscheinlichkeit in % nach Monaten

Förderungsübergabe nach Fälligkeit
1 2 3 4 5 6 12 24

97,40 % 92,60 % 83,40 % 71,20 % 54,70 % 41,60 %

21,30 % 11,70 %

            



Der hohen Sicherheit und attraktiven
Renditen sind Transparenz und die steu-
erliche Klarheit entscheidende Parame-
ter, die in die Investitionsentscheidung
eines Anlegers einfließen. Der Anleger
möchte eine nachhaltige Rendite ohne
hohe Volatilität erwirtschaften. Deshalb
wird vermehrt eine Unabhängigkeit von
den Entwicklungen an den klassischen
Kapitalmärkten gefordert. Dies hat zu
einem verstärkten Interesse an neuen
Anlageklassen geführt.

Life Trust 6 investiert im Gegensatz zu
vergleichbaren Anlageprodukten in ein
Portfolio von bestehenden Policen.
Damit schließt Life Trust 6 Blindpool-
und Beschaffungsrisiken aus. Das breit
diversifizierte Portfolio besteht aus über
300 Policen von Versicherungsgesell-
schaften mit erstklassiger Bonität.

Die Investition in US-Lebensversiche-
rungen setzt sich aus dem Kaufpreis und
den laufenden Prämienzahlungen zu-
sammen. Um die laufenden Prämien
bedienen zu können, werden in der
Regel hohe Liquiditätsreserven gebildet.

Anders bei Life Trust 6. Die Einlagen des
Fonds werden direkt in den Ankauf der
Policen investiert, d.h. dass Life Trust 6
von Anfang an in deutlich mehr Policen
investieren kann als bisher möglich. Die
laufenden Versicherungsprämien wer-
den hingegen über Darlehen finanziert,
welche nur bei Bedarf abgerufen wer-
den. Damit erhöhen sich auch die Ren-
ditechancen für den Anleger.

Der Fonds betreibt während der
Fondslaufzeit aktives Portfoliomanage-
ment. Dieses beinhaltet zum einen das
Halten der Policen, die vorzeitige Veräu-
ßerung sowie deren Initiierung.
• Kein Blind-Pool, Portfolio mit über

300 Policen 
• Klare steuerliche Regelung (DBA) –

Einkünfte werden in den USA
besteuert 

• Anleger profitieren von hohen Frei-
beträgen und geringen Staffelsteuer-
sätzen 

• Die vorzeitigen Veräußerung bzw.
Übertragung der Fondsanteile ist
jederzeit möglich  

• Depotfähigkeit durch ISIN Nummer 
• Unabhängigkeit der Investitionen von

Entwicklungen an den Aktien-, Ren-
ten- und Immobilienmärkten 

• 8 Jahre Laufzeit mit Option auf jähr-
liche Verlängerung 

• Mindestzeichnung: 8.000 € zzgl. Agio 
• Jährliche Rückflüsse in Höhe von

durchschnittlich 19,4 % p. a. 
• 8,5% (IRR) Rendite p.a. (nach Steuern)

n

KAPITALANLAGEN 

LIFE TRUST 6
Sicher und erfolgreich investieren

Die CFB ist das Emissionshaus für
geschlossene Fonds der CLI-Gruppe. Die
CLI-Gruppe ist seit über 35 Jahren mit
ihren Leistungen am Markt vertreten
und weltweit tätig. Sie deckt das gesam-
te Spektrum des Leasing- und Immobi-
liengeschäfts ab. 

Die Gruppe (CLI) ist ein Joint Ventu-
re mit dem US-REIT Liberty Property
Trust (Liberty) eingegangen. Gegenstand
des Joint Ventures, an dem die CLI eine
80 %ige Beteiligung hält, ist der Neubau
der erstklassigen Büroimmobilie Com-
cast Center im Central Business District
von Philadelphia.

6

KAPITALANLAGEN 

CFB-FONDS 160
„Comcast Center, Philadelphia“ – eine transparente sicherheitsorientierte US-Dollar-Anlage
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Die Comcast Corporation, die das Class-
A-Trophy-Office-Building als Hauptsitz
nutzen wird, ist aktuell der größte
Anbieter von Kabelnetzdienstleistungen
in den USA und entwickelt sich zuneh-
mend zum internationalen Kommunika-
tions- und Medienunternehmen.

Die Vermietung von 76 % der Fläche
an Comcast ist für 15,5 Jahre vertraglich
vereinbart. Bereits eineinhalb Jahre vor
geplanter Fertigstellung liegt der Vermie-
tungsstand bei 80 %.

Das Comcast Center wird mit seinen
58 Stockwerken und einer Höhe von 297
Metern das höchste Gebäude sein und
damit die Skyline von Philadelphia ent-
scheidend prägen. 

Der CFB-Fonds 160 ist ideal geeignet für
Anleger, die eine sicherheitsorientierte
USD-Anlage in eine langfristig vermie-
tete Class-A-Trophy-Immobilie in den
USA präferieren.  

• Philadelphia – eine Stadt mit reizvol-
ler Mischung aus Tradition und
Moderne

• Erstklassiger Standort im Herzen des
Central Businesss Districts

• Comcast Center – ein spektakuläres
und außergewöhnliches Class-A Tro-
phy Office Building, das neue Maß-
stäbe setzt

• Hohe Einnahmesicherheit durch
langfristige Vermietung von mindes-

tens 75,2 % der Gesamtfläche an den
Hauptvermieter Comcast Corporati-
on bis voraussichtlich Juli 2023

• Prognostizierte Ausschüttungen in
der Vermietungsphase ab 2008 bis
2022 beginnend mit 6,25 % p. a., kon-
tinuierlich ansteigend auf 8,0 % p. a.

• Das Wirtschaftsforschungsinstitut
Feri, Bad Homburg, bewertet die Ent-
wicklung des Büroimmobilienmark-
tes Philadelphia mit der Note „A“:
Hohes Potenzial, geringes Risiko!
(Stand: Juni 2006) n

Bis zum 31.12.2005 hat die KGAL Grup-
pe insgesamt 273 Beteiligungsangebote
mit einem Gesamtvolumen von rund 21
Mrd. € initiiert. Damit gehört die KGAL
zu den führenden Fondsinitiatoren in
Deutschland.

Die KGAL initiiert mit PrivateEquity-
Class 5 ein Beteiligungsangebot an einem
Private Equity Dachfonds mit Investiti-
onsfokus auf den Zukunftsmärkten Roh-
stoffe und Energie. Er bietet Investoren
die Chance auf eine attraktive Rendite
durch Partizipation an den Zukunfts-
märkten Rohstoffe und Energie bei
gleichzeitiger Begrenzung von Risiken
über ein breit gestreutes Portfolio von
Unternehmensbeteiligungen.

Der Dachfonds investiert in Zielfonds
mit Investitionsfokus auf Unternehmen
in den Sektoren Rohstoffe und Energie.
Diese Bereiche sind langfristig durch fun-
damentale Wachstumstrends gekenn-
zeichnet. Verschiedene Analysen zeigen
eine geringe, teilweise negative Korrelati-
on dieser Sektoren zu traditionellen Anla-
gen in Aktien, Anleihen oder Immobilien.

Als Investment Manager übernimmt
die Investmentbank Lehmann Brothers
die Auswahl der Zielfonds. Durch die
Einbindung von Lehmann Brothers in
das Fondskonzept hat der Dachfonds

Zugang zu deren Expertise im Markt für
Private Equity und in den Zielmärkten
Rohstoffe und Energie.

• Finanzierung:
100 % Eigenkapital

• Mindesteinlage:
USD 15.000 zzgl. 5 % Agio

• Beitritt:
ab sofort bis 30.06.2007, jeweils zum
Quartalsende (Verlängerung bis
31.12.2007 möglich)

• Einzahlung:
Die Einzahlung der Kapitaleinlage
erfolgt in vier Tranchen zu je 25 %.

Die erste Tranche zzgl. des vollen
Agios wird bei Beitritt, die Tranchen
zwei bis vier voraussichtlich zum
15.01.2008, 15.01.2009 und
15.01.2010 fällig. 

• Geplante Laufzeit der Beteiligung: 
bis 31.12.2016

• Angestrebte Rendite vor Steuern: 
10 % p. a. (bezogen auf das jeweils
gebundene Kapital, berechnet nach
der IRR-Methode) n

KAPITALANLAGEN 

ROHSTOFFE & ENERGIE
KGAL Nummer 186 PrivateEquityClass 5

                   



Dieser Info-Dienst der SÜDVERS-GRUPPE dient Ihrer persönlichen Unterrichtung über Neuerungen aus der Versiche-
rungspraxis. Für den Inhalt kann trotz sorgfältiger Ausarbeitung leider keine Gewähr übernommen werden.
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Das 1987 von inhabergeführten, auslän-
dischen Industrie-Versicherungsmaklern
gegründete Worldwide Broker Network
(WBN) führt seinen Expansionskurs fort.

WBN hat aktuell 60 Mitglieder in 54
Ländern. Damit zählt WBN zu den füh-
renden, internationalen Netzwerken von
Versicherungsmaklern. Das weltweite
Prämienvolumen aller Mitglieder wuchs
auf aktuell 25 Milliarden Dollar. WBN
ist damit das sechstgrößte der internatio-
nal agierenden Netzwerke von Versiche-
rungsmaklern und das größte inhaberge-
führte.

Die neu gewonnenen Mitglieder seit
November sind:
• Balkan Ltd. Insurance Brokerage

Company (Bulgarien)
• Comergon SA Insurance Brokers

(Griechenland)
• B. Litay Risk Management Ltd. (Israel)
• Sterling Knight (Singapur)
• Regions Insurance Group, Inc. (USA)

Im Sondierungsprozess befinden sich:
• Indonesien
• Guatemala
• Peru
• Venezuela

Zum Geschäftsführer konnte zum
01.11.2006 David Harpur, viele Jahre
CEO der Mitgliedsfirma Glenrand MIB
Group (Pty) Ltd., Südafrika, gewonnen
werden. Er wird als Acting Managing
Director die Geschicke des Netzwerkes
leiten und sich um die weitere Expansi-
on kümmern.

Alle Mitgliedsfirmen treffen sich zwei Mal
im Jahr zu einer Konferenz. Dieses Jahr, im
November, fand die Zusammenkunft in
Amsterdam statt. Die 150 Teilnehmer
kamen aus allen Ländern des Netzwerkes
nach Holland. Ziel dieser Konferenz war
es, den Ausbau, die Kommunikation und
den Austausch weiter zu stärken. 

Aufgrund der äußerst positiven Reso-
nanz des vorjährigen Maklersymposiums
für Kunden und potentielle Neukunden
hatte WBN in diesem Jahr nach Köln
geladen. Der Kreis der geladenen Unter-
nehmer und die WBN-Partner  aus über
25 Ländern hatten dort die Gelegenheit,
sich persönlich kennen zu lernen und
gemeinsam regen Gedankenaustausch zu
betreiben. Das Symposium widmete sich
neben der Vermittlung der Struktur und
der Besonderheiten des unabhängigen,
inhabergeführten Netzwerkes auch den
individuellen Sachthemen der eingela-
denen Firmen.

Das Besondere an WBN ist die „per-
sönliche Note“. So kennen sich alle
Ansprechpartner und Inhaber der Mit-
gliedsfirmen persönlich und treffen sich
in den einzelnen Komitees regelmäßig.
Die ständige Kommunikation und der
Erfahrungsaustausch auf internationa-
ler Ebene zielen auf die Strategie des
Netzwerkes als auch auf die Weiterent-
wicklung der internationalen Versiche-
rungsprogramme und Handlungsricht-
linien ab. n
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